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Lohnarten im Überblick 
 
Ob ein Lohn oder Lohnzusatz für die Berechnung der AHV/ALV bzw. für die UVG herange-
zogen werden muss, können Sie nachstehender Tabelle entnehmen: 
 
Art des Lohns AHV/ALV UVG 
   

Monatslohn / Gehalt Ja Ja 
Stundenlohn Ja Ja 
Überstunden Ja Ja 
Ferienzulagen (z.B. Stundenlohn) Ja Ja 
Nachtzulage Ja Ja 
Sonntagszulage Ja Ja 
Schichtzulage Ja Ja 
Trinkgelder Ja Ja 
Dienstaltersgeschenk Ja Ja 
Naturalleistungen Ja Ja 
Verpflegung Ja Ja 
Unterkunft Ja Ja 
13. Monatslohn Ja Ja 
Gratifikation Ja Ja 
Sonstige Prämien Ja Ja 
Kinderzulagen Nein Nein 
Ausbildungszulagen Nein Nein 
Heiratszulagen Nein Nein 
Geburtszulagen Nein Nein 
Unfalltaggeld Nein Nein 
Krankentaggeld Nein Nein 
EO-Entschädigung Ja Nein 
IV-Taggelder Ja Nein 
ALV-Taggelder / Kurzarbeit Ja Ja 
UVG-Rente Nein Nein 
IV-Rente Nein Nein 
BVG-Rente Nein Nein 

 
 

Haftungsausschlussbestimmung 
Unsere vorstehenden Ausführungen erheben nicht den Anspruch, inhaltlich vollständig, umfassend und im konkre-
ten Einzelfall richtig zu sein. Sie dienen insbesondere nicht dazu, dem Leser eine individuelle Beratung irgend-
welcher Art zu bieten. Sofern Sie trotzdem gestützt auf diese Ausführungen Dispositionen treffen, erfolgt dies 
ausschliesslich auf Ihre Verantwortung. Die Aricon Treuhand AG lehnt jede Haftung ab. 
 


